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Bekanntmachung gemäß § 30 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpH G 
Vereinbarung von Bezugsrechten 

 
 
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 20. Mai 2010 
beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 19. Mai 2015 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 
lautende Options-, Wandelanleihen, Genussrechte oder eine Kombination dieser 
Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000 mit oder ohne 
Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Optionsanleihen bzw. Optionsgenussrechten Optionsrechte bzw. den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Wandelanleihen bzw. Wandelgenussrechten Wandlungsrechte auf 
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 16.000.000 nach näherer Maßgabe der 
Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen dieser Schuldverschreibungen bzw. dieser 
Genussrechte zu gewähren oder aufzuerlegen. Die Anleihe- bzw. 
Genussscheinbedingungen können auch anstelle von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der Anleihen bzw. der Genussscheine (i) 
eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen 
Zeitpunkt) oder (ii) das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 
Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte (dies umfasst auch eine Fälligkeit 
wegen Kündigung) den Inhabern bzw. Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft oder einer 
börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren ("Aktienlieferungsrecht"). 
 
Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen bzw. 
der Genussrechte gewährt wird, wird ihnen das gesetzliche Bezugsrecht in der 
Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen bzw. die Genussrechte von 
einem oder mehreren Kreditinstitut(en), einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen oder einer Gruppe oder einem Konsortium von Kreditinstituten 
und/oder solchen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden die Schuldverschreibungen bzw. die 
Genussrechte von einem nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben, hat 
die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der 
Gesellschaft nach Maßgabe der vorstehenden Sätze sicherzustellen.  
 



Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit 
auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern oder Gläubigern von bereits 
zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen oder Options-/Wandelgenussrechten 
(bzw. Genussrechten mit Aktienlieferungsrecht) ein Bezugsrecht in dem Umfang 
eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflichten oder nach 
Ausübung eines Aktienlieferungsrechts als Aktionär zustehen würde.  
 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene 
Schuldverschreibungen oder Options- oder Wandelgenussrechte (bzw. 
Genussrechte mit Aktienlieferungsrecht) vollständig auszuschließen, sofern der 
Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 
Ausgabepreis der Schuldverschreibung bzw. der Genussrechte ihren nach 
anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten 
hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht oder einem Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft auf Aktien mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung insgesamt 10% des Grundkapitals übersteigen darf. 
Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG im Zeitraum vom Beginn der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur Ausgabe der 
betreffenden Schuldverschreibungen oder Genussrechte veräußert werden. Ferner 
sind auf die vorgenannte 10%-Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die im 
Zeitraum vom Beginn der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur Ausgabe der 
betreffenden Schuldverschreibungen oder Genussrechte aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden.  
 
Soweit Genussrechte ohne Wandlungsrecht/-pflicht, ohne Optionsrecht/-pflicht und 
ohne Aktienlieferungsrecht ausgegeben werden, ist der Vorstand ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt 
auszuschließen, wenn diese Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. 
keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 
Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 
wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 
entsprechen. 
 
Der vollständige Wortlaut des Beschlusses über die Schaffung des bedingten 
Kapitals und der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts ist 
abrufbar unter http://www.ww-ag.com/go/hauptversammlungen. 
 
Stuttgart, im August 2010 
 
Der Vorstand  


